
DigitalStarter Saarland

Was wird gefördert?
- Einführung neuer digitaler Systeme

- Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit

Wer wird gefördert?
- kleine und mittlere Unternehmen bis 249 Beschäftigte mit Sitz oder Betriebsstätte im Saarland 

Welche Ausgaben sind förderfähig?
Zuwendungsfähige Ausgaben zwischen 3.000€ – 200.000€ mit einem Zuschuss von 30% bzw. 50 %, 

max. 12.500€

- Hard- und Software

- Aufrüstung bestehender Wirtschaftsgüter

- in diesem Zusammenhang erbrachte Leistungen externer Anbieter 

- Ausgaben für die notwendigen Schulungen der Mitarbeiter zu 

angeschaffenen digitalen Systemen durch externe Anbieter 

- NEU: Änderungen an bestehenden Wirtschaftsgütern

Weitere Infos unter www.digitalstarter.saarland

https://www.digitalstarter.saarland/


unternehmensWert: Mensch plus

Schwerpunkt: Digitalisierung der Arbeitswelt

Prozessberatungen werden durch autorisierte Berater durchgeführt

Was wird gefördert: Beratungen, die
- personalpolitische und arbeitsorganisatorische Innovationsprozesse unterstützen

- im Zusammenhang mit konkreten digitalen Veränderungen im Betrieb stehen

- unter Beteiligung der Beschäftigten und unter methodischer Durchführung in Lern- und E  

Experimentierräumen erfolgen

Wer wird gefördert?
- Unternehmen – KMU gem. EU-Definition

Welche Ausgaben sind förderfähig?
- bis 12 Beratungstage à max. 1.000€, Förderquote beträgt 80%

Weitere Infos unter www.saaris.de

http://www.saaris.de/


go-digital

Was wird gefördert: Externe Beratungsleistungen
- Potenzialanalyse und Erstellung eines groben Realisierungskonzeptes

- Konkretisierung und Umsetzung des Realisierungskonzeptes

- NEU seit dem 20.03.2020: Beratung und Umsetzung von Home-Office-Arbeitsplätzen

Förderschwerpunkte:
- Digitalisierte Geschäftsprozesse

- Digitale Markterschließung

- IT-Sicherheit   

Weitere Infos unter www.innovation-beratung-foerderung.de

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html


ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW

Was wird gefördert?
- Finanzierungsbedarf für Investitionen und Betriebsmittel im Zusammenhang mit einem 

Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben

Wer wird gefördert?
- Unternehmen bis 249 Beschäftigte und/oder bis 50 Mio.€ Jahresumsatz und/oder max. 43 

Mio.€ Jahresbilanzsumme

- Größere Mittelständler mit Gruppenumsatz bis zu 500 Mio. €

Weitere Infos unter www.kfw.de

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/


Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU

Was wird gefördert: Investitionen in

- digitale Technologien, Hard- und Software

- Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen

Wer wird gefördert?
- Mittelständische Unternehmen mit 3 bis 499 Beschäftigten

Voraussetzung ist ein Digitalisierungsplan, der

- das gesamte Vorhaben beschreibt

- Art und Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen erläutert

- den aktuellen Stand der Digitalisierung zeigt

- die Ziele der Investition und deren Umsetzung genau beschreibt

Weitere Infos unter www.bmwi.de



Zentrales Technologieprogramm Saar

Was wird gefördert: 
- Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

- Neueinstellung von Forschungs- und Entwicklungspersonal

- Beauftragung externer Forschungs- und Entwicklungsleistungen

- Gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zwischen Unternehmen und/oder mit 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

Weitere Infos unter www.saarland.de 

(Suchbegriff „Technologieförderung“)



Förderfähige Kosten im Rahmen der Überbrückungshilfe III (ÜH III)

Was wird gefördert: Investitionen in Digitalisierung, 

einmalig bis zu 20.000 € (pro Monat), bspw. 

- Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops

- Lizenzen für Videokonferenzsysteme

- erstmalige SEO-Maßnahmen

- Neuinvestitionen in Social-Media Aktivitäten

- Website-Ausbau

- Kompetenzworkshops in digitalen Anwendungen 

- usw.

Wer wird gefördert: Unternehmen, Selbständige und Angehörige der Freien Berufe, 

die im Rahmen der ÜH III antragsberechtigt sind

Voraussetzungen
- grundsätzlich ÜH III - antragsberechtigt 

- Kosten sind im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen

- Kosten, die ab November 2020 angefallen sind, sind dem jeweiligen Monat zuzuordnen 

- Zwischenrechnungen erforderlich

Weitere Infos unter www.bmwi.de


